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Beschlussvorschlag: 

 

1. Es wird folgende Sitzverteilung im Werksausschuss „Stadtentwässerung“  festgestellt: 

Bezeichnung Zahl der Sitzverteilung  

des Ausschusses Mitglieder Allianz SPD 
Bd. 90/  

Die Grünen 

Beschäftigten-

vertreter/in 

Werksausschuss 

„Stadtentwässerung“ 

7  
(6 Ratsmitglieder 

+ 1 Vertreter/in 

der Beschäftig-

ten) 

4 2 0 1 

 

2. Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen und Gruppen im Rat wie folgt zugeteilt:  

Bezeichnung des Ausschusses  Ausschussvorsitz 

Bau- und Umweltausschuss  

Finanzausschuss  

Feuerwehr- und Ordnungsausschuss  

Jugend-, Bildungs- und Sozialausschuss  

Werksausschuss „Stadtentwässerung“  
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3. Benennung der Mitglieder und ihrer Vertreterinnen und Vertreter im Werksausschuss 

 

Fraktion/Gruppe Mitglieder Vertreter/in 

1. Allianz   

2. Allianz   

3. Allianz   

4. Allianz   

5. SPD   

6. SPD   

7. Bündnis 90/Die Grünen ***  

8. Beschäftigtenvertretung   

***Zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme ohne Stimmrecht. 

 

 

4. Bestimmung der/des Vorsitzenden und ihrer/seiner Vertreterinnen und Vertreter  

 

Bezeichnung Vorsitzende/r 

Vertreterin und Vertreter 

Bau- und Umweltausschuss 
Vors.: 

Stv.: 

Finanzausschuss 
Vors.: 

Stv.: 

Feuerwehr- und Ordnungsausschuss 
Vors.: 

Stv.: 

Jugend-, Bildungs- und Sozialausschuss 
Vors.: 

Stv.: 

Werksausschuss „Stadtentwässerung“ 
Vors.: 

Stv.:  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner konstituierenden Sitzung am 01.11.2006 beschlossen,  

 einen Bau- und Umweltausschuss, 

 einen Feuerwehr- und Ordnungsausschuss, 

 einen Finanzausschuss,  

 einen Jugend-, Bildungs- und Sozialausschuss und  

 bei Bedarf einen Umlegungsausschuss  

zu bilden.  

 

Mit der zur Beschlussfassung anstehenden Sitzungsvorlage Nummer 0071/2006/VV - Neuorga-

nisation der Abwasserbeseitigung; Gründung des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Norden" 

gründet die Stadt Norden mit Wirkung zum 01.01.2007 den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung 

Norden“ und setzt mit Wirkung zum gleichen Tage eine Betriebssatzung in Kraft.   

 

Diese Betriebssatzung regelt, dass ein Werksausschuss „Stadtentwässerung“ zu bilden ist. Die-

ser besteht aus sechs Mitgliedern des Rates und einer oder einem stimmberechtigten Be-

schäftigten des Eigenbetriebes. Für jedes vom Rat bestimmte Mitglied des Werksausschusses 

ist durch den Rat eine Vertreterin oder ein Vertreter zu bestimmen. Die Vertreterin oder der 

Vertreter der Beschäftigten wird entsprechend § 110 Nds.PersVG gewählt.  

 

Für die Bildung des Werksausschusses und das Verfahren im Werksausschuss gelten die §§ 51 

bis 53 NGO und die Geschäftsordnung des Rates. 

 

 

a) Feststellung der Sitzverteilung im Werksausschuss 

Die Sitzverteilung erfolgt gemäß § 51 Abs. 2, 3, 4 NGO nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren 

(Proportionalverfahren) wie folgt:  

 

Werksausschuss „Stadtentwässerung“ 

(6 Ratsmitglieder + 1 Vertreter/in der 

Beschäftigten) 

Berechnungsmethode Hare-Niemeyer    

§ 51 Abs. 

2 S. 3 

§ 51 

Abs. 3 Sitze 

ZoB/CDU/FDP (18 Mitglieder) 3,17 3 0,17  1 4 

SPD (13 Mitglieder) 2,29 2 0,29   2 

Grüne (3 Mitglieder) 0,52 0 0,52 1 -1 ***0 

*** Gemäß § 56 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 51 Abs. 4 Satz 1 NGO sind Fraktionen oder Gruppen, 

auf die bei der Sitzvereilung kein Sitz entfallen ist, berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit 

beratender Stimme in den Ausschuss zu entsenden. 

 

 

b) Zuteilung der Ausschussvorsitze 

Durch die Bildung des Werksausschusses hat sich die Anzahl der Ausschüsse der Stadt Norden 

erhöht. Weil die Anzahl der Ausschüsse Geschäftsgrundlage für das Zugreifverfahren bei der 

Besetzung der Ausschussvorsitze ist, ist für alle Ausschüsse die Neubesetzung der Vorsitze er-

forderlich geworden.  
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Die Zuteilung der Ausschussvorsitze erfolgt gemäß § 51 Abs. 8 NGO nach dem Höchstzahlen-

verfahren nach d/Hondt. Die Verteilung sieht wie folgt aus:  

 

Ausschussvorsitze        

Fraktion/Gruppe 

geteilt 

durch 

1 

geteilt 

durch 

2 

geteilt 

durch 

3 

Ausschussvorsitze 

( 5 Fachausschüsse) 

ZoB/CDU/FDP  (18 Mitglieder) 181) 93) 65) 3 

SPD (13 Mitglieder) 132) 6,54) 4,33 2 

Grüne  (3 Mitglieder) 3 1,5 1 0 

 

 

c) Benennung der Mitglieder und der Vertreter/innen im Werksausschuss 

Das Vorschlagsrecht liegt hinsichtlich der „aus der Mitte des Rates“ zu entsendenden Mitglie-

dern entsprechend der festgestellten Sitzverteilung bei den Fraktionen bzw. Gruppen. Der 

Vertreter/die Vertreterin der Beschäftigten des Eigenbetriebes wird gewählt (§ 110 

Nds.PersVG).  

 

d) Bestimmung der/des Vorsitzenden und des/der Vertreter(s)/in 

Die Bestimmung der/des Vorsitzenden und ihrer/seiner Vertreterinnen und Vertreter im Werks-

ausschuss erfolgt durch die Fraktionen und Gruppen.  

 

Die Ausschussbesetzung und die Ausschussvorsitze werden vom Rat festgestellt.  
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